
Ablaufschema Artenschutzprüfung 

 
Stufe I Vorprüfung  

(Planungsrelevante Arten / Wirkfaktoren): 

 

Planungsrelevante 
Arten nicht vorhanden / 

keine relevante 
Wirkung  

 

Planungsrelevante Arten  / Wirkfaktoren vorhanden 

Vorhaben zulässig Stufe II Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände  
(Vermeidung, Risikomanagement) 

  Keine vermeidbaren Verletzungen oder Tötungen? 

 Keine erheblichen Störungen? 

 Ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
 sichergestellt? 

 

 Beantwortung einer der drei Fragen mit 
NEIN 

Beantwortung aller Fragen mit 
JA 

 Stufe III Ausnahmeverfahren  
(§ 45 Abs. 7 BNatSchG) 

Vorhaben zulässig 

 Zwingende Gründe? 

Keine Alternative? 

 

 

 NEIN JA  

 Vorhaben 
unzulässig 

Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes 

 

 

 JA NEIN 

 Vorhaben unzulässig Vorhaben zulässig 

  Untere Landschaftsbehörde erteilt 
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder 

Befreiung nach § 67 BNatSchG 
 

Quelle: Verändert nach Vortrag Dr. Kiel 

 


